
Kapitel VI

Unterbringung und Versorgung 
der Strafgefangenen

§ 42

Unterbringung

1 Die Unterbringung der Strafgefangenen erfolgt 
grundsätzlich gemeinschaftlich. Sie soll die weitere Ent
wicklung des Verantwortungsbewußtsei ns sowie positive 
gesellschaftliche Verhaltensweisen, wie Gemeinschafts
geist, Hilfsbereitschaft 'und gegenseitige Achtung, för
dern.

2 Eine Einzelunterbringung kann befristet vorgenommen 
werden, wenn es a<us gesundheitlichen Gründen oder für 
die Erziehung des Strafgefangenen erforderlich ist. Sie 
ist zu beenden, wenn die Voraussetzungen hierzu nicht 
mehr vorliegen.

3 Die Unterbringungs- und Gemeinschaftsräume sind 
nach Ausstattungsnormen einzurichten, die jedem Straf
gefangenen ein Bett, eine Sitz- und Beschäftigungsmög- 
lichkeit sowie die Unterbringung persönlicher Sachen ge-
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